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Antrag gemäss § 52 GOGR 
„Energiegewinnung aus dem Bodensee" 

Das oberste Ziel der Energiepolitik ist die Förderung, gemäss Planungsgrundsatz 4.2.A 
im Kantonalen Richtplan, einer volkswirtschaftlichen optimalen, nachhaltigen und siche-
ren Energieversorgung. Die Energie ist dabei unter Schonung der Umwelt zu gewinnen 
und zu nutzen. Im Vordergrund stehen Massnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz 
sowie Förderung von CO2-neutralen, erneuerbaren und umweltverträglichen Energien. 
Kanton und Gemeinden fördern, gemäss Planungsgrundsatz 4.2.B eine umweltscho-
nende, diversifizierte, dezentrale und sichere Versorgung, insbesondere der Ausschöp-
fung der Potentiale bei der Nutzung erneuerbarer Energien. 

Der Regierungsrat wird deshalb beauftragt, dem Grossen Rat einen Bericht vor-
zulegen, welcher aufzeigt, welche Möglichkeiten bestehen, allenfalls zusammen 
mit dem Kanton St. Gallen oder Grenzübergreifend, die Energiegewinnung bzw. 
Wärme und Kälte aus dem Bodensee zu nutzen. 

- Die Nutzung der Energie aus dem Bodenseewasser gehört zweifelsohne zu 
den sogenannten erneuerbaren Energieträger, obwohl diese unter dem Kapi-
tel „Erneuerbare Energieträger" nicht erwähnt ist. Das Potential der Energie-
nutzung aus dem Bodensee und Rhein ist im Rahmen eines Kantonalen bzw. 
interkantonalen Konzeptes zu erstellen. Gemäss vorgenannten Planungsauf-
trag haben Gemeinden im Urbanen Raum und im Kompakten Siedlungsraum, 
mit mehr als 2000 Einwohnern, bis 2022 einen kommunalen Energierichtplan 
zu erlassen. Der kommunale Energierichtplan hat gemäss diesem Auftrag, 
mögliche Standorte für grosse Wärmepumpenanlagen, zur Nutzung der Was-
serwärme aus Bodensee und Rhein, zu umfassen. Solche grosse Wärme-
pumpenanlagen betreffen verschiedenste kommunale Aspekte, aber auch 
überkommunale und regionale Aspekte. Damit die vorgenannten Gemeinden 
diese Aufgaben erfüllen können, bedarf es Grundlagen in einem Kantonalen 
Konzept, dass den ganzen Bodensee und den Rhein umfassen muss. 

- Bekanntlich erfolgt die mögliche Energienutzung im „Wärmepumpen-System". 
Der Bericht bzw. Konzept muss aussagen, insbesondere bezüglich, Trink-
wasser, Fischerei, Landschaft- und Ortsbild, andere ökologische Auflagen 
aufzeigen welche für die kantonale Konzessionserteilung überhaupt notwen-
dig sind. Unumgänglich ist die, im vorgenannten Sinne, sachgerechte Nut-
zung der Wärme- und Kälteenergie aus einer überkommunalen Sicht anzu-
gehen. Nur so können die genannten Gemeinden einen sachlich, ausgewo-
genen Energierichtplan zu erlassen. Die nicht-monetarisierenden Effekte bzw. 
Auswirkungen für die Nutzung der erneuerbaren Energie aus dem Bodensee 
sind zu beurteilen. 

- Gemäss Kantonalen Richtplan, Planungsauftrag 4.2A, haben die obener-
wähnten Gemeinden, mögliche Standorte für „Grosse Wärmepumpenan lagen 
zur Nutzung der Energie aus dem Bodensee und Rhein" in ihren kommunalen 



Energierichtplänen aufzunehmen. Im beantragten Bericht sind die wirtschaftli-
chen Kennzahlen für vergleichbare, andere Grossanlagen zu beziffern. Diese 
Kennziffern dürfen nicht mit Subventionen oder irgendwelchen Beiträgen ver-
fälscht werden. Die Lebensdauer der teuren See-Leitungen beträgt mindes-
tens 60 Jahre und muss auch so gerechnet werden. 

Der Bericht muss das ganze schweizerische Bodenseeufer umfassen. Dabei 
sind auch Österreich/Deutschland einzubeziehen. Abklärungen haben erge-
ben, dass diese Länder schon weitfortgeschrittene Studien und Projekte für 
Grossanlagen erarbeiten. Desgleich haben Abklärungen ergeben, dass die 
Stadt- bzw. Kantonswerke in Luzern und Zug, in den kommenden zwei Jah-
ren Grossanlagen in Betrieb nehmen. Bei diesen Abklärungen haben wir er-
fahren, dass für solch grosse Zukunfts-lnfrastrukturprojekte über einen Zeit-
horizont, gemäss der Lebensdauer, von 60 Jahren gerechnet werden muss. 

- 	Nebst dem Heizen im Winter bekommt die Kühlung im Sommer, im Zusam- 
menhang mit der möglichen Klimaerwärmung, eine immer grössere Bedeu-
tung. Hier ist eine Einschätzung bzw. Beurteilung abzugeben. 

Begründung/Bemerkungen 
Das Bundesamt für Energie sieht in ihren Grundlagen „Energie 2050" das allergrösste 
Energiepotential aus den Gewässern. Der Bodensee mit seinem, unbestreitbar grossen 
Energiepotential, gehört fraglos zu solchen Gewässern. 
Das Forschungsinstitut Eawag in Dübendorf zeigen in ihren Studien ein riesiges Poten-
tial für Energie aus Seen und sogar im speziellen aus dem Bodensee auf, welche eine 
bedenkenlose Energiegewinnung für Heiz- und Kältegewinnung für mehrere 100'000 
Haushalte, aufzeigen. Die angrenzenden Bodensee-Länder Österreich und Deutsch-
land haben das Potential, gemäss Fachleuten, ebenfalls erkannt und aufgegriffen. 

Luzern und Zug machen es vor. 
Der Bericht soll in Zusammenarbeit mit dem Kanton St. Gallen erarbeitet werden. Ein 
gleichlautender Vorstoss wird am 23.04.2018 eingereicht. Es gilt nun unbedingt die be-
stehenden Erfahrungen (Luzern, Zug usw.) zu registrieren; die Kontakte mit Gleichge-
sinnten „rund um den Bodensee" zu suchen. Mit diesem Antrag wollen wir, dass auch 
das Verständnis „Energie-Horizont 2050" bei allen Fachleuten, Energiewerken, der Re-
gierung und schlussendlich bei uns im Grossen Rat und den Thurgauer/innen gesteigert 
und diskutiert wird. 

Wupp 	nau, 28. März 2018 1 

Hanspe e Gantenbein 	David Zimmermann 
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